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Liebe Leserinnen und Leser,
zum	 Schuljahresanfang	 liegt	 wieder	 ein	 SMV-Kurzinfo	 vor,	 das	 -	 wie	 wir	 hoffen	 -	 die	
Planung	und	den	Einstieg	in	die	SMV–Arbeit	erleichtern	soll.

Die	Redaktion	des	„SMV-INFO“	wünscht	allen	in	der	SMV	
Engagierten	einen	guten	Start	ins	neue	Schuljahr.

Viel	Erfolg!

Zuschriften bitte an:

Redaktion  SMV – Info

Thomas Heckmann

Dauchsteinstraße 4

74821 Mosbach

Fon: 06261/9179060

Fax: 06261/639637

Mail: heckmann.smv@t-online.de
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Als	Gesprächspartner	in	SMV-Fragen	stehen	den	Schülern,	Lehrern	und	Schulleitungen	die	SMV-Beauftrag-
ten	der	einzelnen	Schularten	zur	Verfügung.

Die	SMV	-	Beauftragten	des	Regierungspräsidiums	Karlsruhe	sind	

Die SMV - Beauftragten des 
Regierungspräsidiums Karlsruhe

Peter Hirn, 
SMV - Beauftragter 
für die Haupt- und 

Sonderschulen

Dienstanschrift:
Bachschloss-Schule 

GHWRS
Nelkenstr. 16                 

77815 Bühl
Tel.: 07223-911125 
Fax: 07223-902333

Privatanschrift:
Kirchgassweg 11

77815 Bühl
Tel.: 07223-27252

E-Mail:
 hirn@bss-b.de

Thomas Heckmann, SMV-
Beauftragter für die allge-

mein bildenden Gymnasien

Dienstanschrift:
Nicolaus-Kistner-Gymnasium
Jean-de-la-Fontaine-Str. 6-10 

74821 Mosbach
Tel.: 06261-9280-0 

Fax: 06261-9280-80

Privatanschrift:
Dauchsteinstr. 4
74821 Mosbach

Tel.: 06261-9179060; 
Fax: 06261-639637

E-Mail: 
heckmann.smv @ t-online.de

Christoph Hagel,	
SMV - Beauftragter 
für die Realschulen

Dienstanschrift:
Lothar-von-Kübel-

Realschule  
Müllhofener Str. 18

76547 Sinzheim
Tel.: 07221-394180 

Fax: 07221-3941829

Privatanschrift:
Vormberger Str. 23

76547 Sinzheim
Tel.: 07221-804466 

E-Mail:
hagel.c @ gmx.de 

Thomas Weber
SMV-Beauftragter für die 

Beruflichen Schulen

Dienstanschrift:
Berufliche Schulen Bretten

Wilhelmstr. 22
75015 Bretten

Tel.: 07252-95080 
Fax: 07252-950834

Privatanschrift:
Kronenstr. 53a
76709 Kronau

Tel.: 07253/931685
E-Mail: 

weber.smv@gmx.de
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Die ersten Wochen haben es in sich
Sie	sind	entscheidend	für	die	Zusammensetzung	des	Schülerrats	und	für	die	SMV	-	Arbeit	des	
ganzen	Schuljahres.	Deshalb	hier	eine	Checkliste,	die	den	Einstieg	in	die	SMV	-	Arbeit	an	der	
Schule	erleichtern	soll:

Termine		[gem.	SMV-Verordnung	§3]

Woche

ab  14.09.2009 1

Wahlen	vorbereiten
SMV	als	Tagesordnungs-Punkt	auf	die	GLK	
setzen
Informationen	zur	Klassensprecherwahl	und	
zu	Aufgaben	und	Aufbau	der	SMV	an	alle	
Klassenlehrer/-innen

2
Informationsmaterial	in	den	einzelnen	Klassen	
besprechen

bis  02.10.2009 3
Wahl	der	Klassensprecher/-innen	und	
Kurssprecher/-innen	bis	spätestens	„zum	Ablauf	
der	dritten	Unterrichtswoche“	[§3(3)]

4 Bekanntgabe	der	Ergebnisse	am	SMV-Brett

bis  16.10.2009 5 Erste	Schülerratsitzung	(„Schnuppersitzung“;	
Kennenlernspiele)

ACHTUNG ! 
Wegen	der	Herbstferien	
bitte	den	Wahltermin	
für	Schülersprecher	
beachten	!

6

Zweite	Schülerratsitzung
Bericht	des	amtierenden	Schülersprechers	/	
der	amtierenden	Schülersprecherin	über	die	
bisherige	SMV-Arbeit
Wahlvorschläge	(Schülersprecher/-in	sowie	
Stellvertreter/-in/-nen)
Zur Schülersprecherin / Zum 
Schülersprecher ist jede(r) Schüler(in) einer 
Schule wählbar!

bis  23.10.2009 7
Ferien

Wahlen	des	Schülersprechers	/	der	
Schülersprecherin	(ab	Kl.	7	auch	Mitglied	der	
Schulkonferenz),	der	Stellvertreter	und	der	
beiden	Vertreter/-innen	in	die	Schulkonferenz.

8
Bekanntgabe	der	Ergebnisse	am	„Schwarzen	
Brett“	und	Vorstellung	der	Schülersprecherin	/	
des	Schülersprechers	in	der	GLK.

9

Vorbereitung	und	möglichst	baldige	
Durchführung	eines	SMV-Seminars,	um	die	
Rechte und Pflichten der SMV kennen zu 
lernen,	um	ein	Jahresprogramm	zu	erstellen	
u.v.a.m.

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞

☞
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Alljährlich findet in Baden-Württemberg ein   Schüler-
zeitschriftenwettbewerb	statt,		der		dazu	dient,	die	Ar-
beit	der	Schülerzeitungsredakteure		zu		fördern		und	
ihre	Schülerzeitung	in	der	Öffentlichkeit	vorzustellen.

Wer	am	Wettbewerb	2009	 	 teilnehmen	möchte,	soll	
bis	 spätestens	 15.Oktober	 2009	 eine	 oder	 mehrere	
Ausgaben	des	Schuljahres	2008/2009	an	die	neben-
stehende	Anschrift	senden:

Landesakademie für 

Fortbildung und Personal-

entwicklung an Schulen 

Arbeitskreis SMV-SZ 

Baetznerstraße 92 

75323 Bad Wildbad

Telefon: 07081 9259-0

 

Die	eingesandten	Schülerzeitschriften	werden	von	ei-
ner	Jury	aus	Pädagogen,	Pressevertretern	und	Schü-
lervertretern	des	Landesschülerbeirats	bewertet.	Kri-
terien	für	die	Bewertung		der	Zeitschriften		sind:	

•	  die Eigenständigkeit und Schüler- und Schul-
bezogenheit,

• das Argumentationsniveau,

•  die Vielfalt journalistischer Stilformen und der 
sprachliche Ausdruck, 

• die graphische Gestaltung und das Layout. 

Es	werden		erste,	zweite	und	dritte	Preise	und	Son-
derpreise,	 jeweils	 nach	 den	 einzelnen	 Schularten	
getrennt,	vergeben.		Eine		Preisverleihung	erfolgt	im	

Neuen	Schloss	in	Stuttgart	 im		Rahmen	eines	Fest-
aktes,	 bei	 dem	 	 die	 geladenen	 Redakteure	 neben		
Gesprächen	 mit	 Kultuspolitikern	 Gelegenheit	 	 zur	
Durchführung		einer	Pressekonferenz	im		Kultusmini-
sterium		erhalten.		

Die ersten Sieger nehmen zusätzlich an einem 
Bundeswettbewerb teil.

Schülerzeitschriften – Wettbewerb



SMV-INFO	 � SMV-INFO

SMV - Terminplaner

Das	Regierungspräsidium	Karlsruhe	(Abt.	Schule	und	Bildung)	plant	für	das	Schuljahr	2009/2010	
folgende	SMV-Seminare	für	die	neugewählten	Schülersprecherinnen	und	Schülersprecher:

Termine für die SMV - Seminare 2009

Termin Ort Zielgruppe/Schulart Leitung

1	 24.11.-
25.11.2009

Jugendherberge
Mosbach-Neckarelz

Schülersprecher/-innen	
der	Haupt-,	Real-	und	
Sonderschulen

Peter	Hirn
Christoph	Hagel

2	 09.12.-
10.12.2009

Jugendherberge
Baden-Baden

Schülersprecher/-innen	
der	Haupt-,	Real-	und	
Sonderschulen

Peter	Hirn
Christoph	Hagel

3	 18.11.2009
Diözesanbildungs-
haus	St.	Bernhard
Rastatt

Schülersprecher/-innen	der	
allg.	bild.	Gymnasien

Thomas	
Heckmann

4	 04.11.2009
Diözesanbildungs-
haus	St.	Bernhard
Rastatt

Schülersprecher/-innen	der	
beruflichen Schulen Thomas	Weber

5	 09.12.2009
Bildungshaus	Bruder	
Klaus
Mosbach-Neckarelz

Schülersprecher/-innen	der	
beruflichen Schulen Thomas	Weber

Hinweis:
Die	o.	g.	Veranstaltungen	werden	rechtzeitig	vom	Regierungspräsidium	Karlsruhe	ausgeschrieben	
und	über	die	Schulleitungen	an	die	jeweilige	Zielgruppe	weitergeleitet.
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Verantwortung
lernen – eine 
Zukunftswerkstatt 

In	 Zusammenarbeit	 mit	 der	 Stiftung	 Entwick-
lungs-Zusammenarbeit	 Baden-Württemberg	
und	der	Friedrich-Ebert-Stiftung	führt	das	Re-
gierungspräsidium	Karlsruhe	(Abt.	Schule	und	
Bildung)	ein	
Fortbildungsseminar für Verbindungsleh-
rer/innen und Schüler/innen aller Schular-
ten (bis Klasse 10)	durch.

In	Form	einer	Zukunftswerkstatt	sollen	aus	den	
Bereichen	„Eine	Welt“	und	„Soziales	Miteinan-
der“	Projekte	geplant	und	konkrete	Handlungs-
möglichkeiten	 für	die	 teilnehmenden	Schulen	
eröffnet	werden.	Dieses	Seminar	bietet	ferner	
die	Möglichkeit,	 die	Zukunftswerkstatt	 als	Ar-
beitsmethode	 kennen	 zu	 lernen	 und	 einzuü-
ben.

Mit	auf	diese	Weise	erarbeiteten	Projektideen	
kehren	 die	 Schulteams	 nach	 dem	 Seminar	
an	die	Schulen	zurück	und	verwirklichen	 ihre	
geplanten	Vorhaben,	beispielsweise	eine	Pro-
jektwoche	 zum	 Thema	 „Eine	 Welt“,	 ein	 „Tag	
des	 Miteinanders“	 an	 der	 Schule	 oder	 einen	
Sponsorenlauf	 für	 ein	 Hilfsprojekt	 in	 Afrika	
oder	Südamerika.

Diese	Form	der	Fortbildung	 ist	 u.	 a.	 deshalb	
so	erfolgreich,	weil	Schüler/innen	und	Lehrer/
innen	 gleichermaßen	 als	 Lernende	 beteiligt	
sind.

Gertrud Hillebrandt-May

SMV - Schüler möchten Vertrauen

Schulartübergreifende	Fortbildung:

„Zukunftswerkstatt“
ein	Seminar	für	Schulteams

(Lehrer/innen	und	Schüler/innen)

18. - 20.11.2009
Musikakademie Kürnbach

Leitung:	Gertrud	Hillebrandt-May

Bitte	beachten	Sie	die	Ausschreibung	
des	Regierungspräsidiums	Karlsruhe!
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Die Wahlen zum 9. Landesschülerbeirat 2010

Liebe	Schülersprecherinnen	und	Schülerspre-
cher,	liebe	Klassensprecherinnen	und	Klassen-
sprecher!

Am	01.	April	2008	nahm	in	Baden-Württemberg	
der	 damals	 neugewählte	 	 Landesschülerbeirat	
seine	 Arbeit	 auf.	 Die	 Amtszeit	 der	 gewählten	
Schülervertreter	 in	 diesem	 Gremium	 dauert	
zwei	 Jahre.	 Dies	 bedeutet,	 dass	 im	 Schuljahr	
2009/2010,	 spätestens	 bis	 zum	 31.	 März	
2010,	 die	 Neuwahlen	 der	 Vertreter	 für	 die	
nächste	Amtsperiode	des	Landesschülerbeirats	
stattfinden müssen. 

Die	SMV	-	Info	-	Redaktion	möchte	euch	deshalb	
über	 die	 wesentlichen	 Bestimmungen	 und	
Regelungen	der	Verordnung	informieren.	

Aufgaben des Landesschülerbeirats

Der	Landesschülerbeirat	vertritt	nach	§	69	Abs.	
1	 Schulgesetz	 „in	 allgemeinen	 Fragen	 des	
Erziehungs-	und	Unterrichtswesens“	die	Anliegen	
der	 Schüler	 gegenüber	 dem	 Ministerium	 für	
Kultus,	 Jugend	 und	 Sport.	 Außerdem	 kann	 er	
gemäß	§	69	Abs.	2	Schulgesetz	dem	Ministerium	
„Vorschläge	und	Anregungen“	unterbreiten.
	
Das	 Ministerium	 für	 Kultus,	 Jugend	 und	 Sport	
unterrichtet	 den	 Landesschülerbeirat	 „über	 die	
wichtigen	 allgemeinen	 Angelegenheiten	 und	
erteilt	 ihm	 die	 notwendigen	 Auskünfte“.	 Auch	
soll	 das	 Ministerium	 dem	 Landesschülerbeirat	
„allgemeine,	 die	 Gestaltung	 und	 Ordnung	 des	
Schulwesens	betreffende	Regelungen	vor	ihrem	
Inkrafttreten	zuleiten“.	

Der	 Landesschülerbeirat	 hat	 ein	 großes	
Arbeitspensum	zu	bewältigen.	Anregungen	aus	
den	Schulen,	eigene	Erfahrungen	der	Mitglieder	
und	 eine	 Fülle	 von	 Materialien,	 die	 dem	
Landesschülerbeirat	vom	Ministerium	übersandt	
werden,	 sorgen	 stets	 für	 eine	 vielfältige	 und	

interessante	 Tagesordnung	 bei	 den	 Sitzungen.	
Wenn	 das	 Ministerium	 beispielsweise	
beabsichtigt,	 Stundentafeln	 oder	 Bildungspläne	
zu	ändern,	Prüfungs-	oder	Versetzungsordnungen	
umzustrukturieren	oder	neue	Fächer	einzuführen,	
muss	 sich	 der	 Landesschülerbeirat	 mit	 den	
Vorlagen	auseinander	setzen.	
Hierfür	 ist	 eine	 gründliche	 Vorarbeit	 vor	
den	 einzelnen	 Sitzungen	 erforderlich.	 Die	
Mitarbeiter	 des	 Kultusministeriums	 geben	 den	
Schülervertretern	 jederzeit	 die	 erforderlichen	
Auskünfte	 und	 übersenden	 ihnen	 zusätzliches	
Material.	Außerdem	wird	der	Landesschülerbeirat	
von	 einem	 speziell	 beauftragten	 Pädagogen	
betreut.

Mitglieder des Landesschülerbeirats

Der	 Landesschülerbeirat	 besteht	 aus	 24	
Mitgliedern.	 Es	 sind	 je	 6	 Vertreter	 aus	 den	
Regierungsbezirken	 Freiburg,	 Karlsruhe,	
Stuttgart	und	Tübingen.	

Für	jede	der	Schularten
	
•	 Hauptschule
•	 Realschule
•	 Gymnasium
•	 Berufsschule,	Berufsfachschule,	Fachschule	
• Berufskolleg, Berufsoberschule, berufliches 

Gymnasium	und
•	 Sonderschule

wird	 je	 1	 Vertreter	 und	 1	 Stellvertreter	 in	 den	
Landesschülerbeirat	gewählt.	Gemäß	
§	 69	 Abs.	 3	 Schulgesetz	 wird	 der	 Vor-
sitzende	 und	 dessen	 Stellvertreter	 aus	 der	
Mitte	 des	 Landesschülerbeirats	 innerhalb	 von	
2	 Monaten	 nach	 Beginn	 der	 Amtszeit	 des	
Landesschülerbeirats	gewählt.
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Wahlverfahren und Wählbarkeit

Gemäß	 §	 26	 Abs.	 1	 Schulgesetz	 werden	 die	
Mitglieder	 des	 Landesschülerbeirats	 von	 den	
nachfolgenden	Wahlausschüssen	bis	spätestens	
31.	März	2010	gewählt.	In	jedem	Regierungsbezirk	
werden	folgende	Wahlausschüsse	gebildet:

1.	 ein	Wahlausschuss	für	die	Wahl	der	Vertreter	
für	die	Hauptschule;

2.	 ein	Wahlausschuss	für	die	Wahl	der	Vertreter	
für	die	Realschule;

3.	 ein	Wahlausschuss	für	die	Wahl	der	Vertreter	
für	 das	 öffentliche	 allgemein	 bildende	
Gymnasium;

4.	 ein	 gemeinsamer	 Wahlausschuss	 für	 die	
Wahl	 der	 Vertreter	 für	 die	 Berufsschule,	 die	
Berufsfachschule	und	die	Fachschule;

5.	 ein	 gemeinsamer	 Wahlausschuss	 für	 die	
Wahl	 der	 Vertreter	 für	 das	 Berufskolleg,	
die	 Berufsoberschule	 und	 das	 berufliche 
Gymnasium;

6.	 ein	Wahlausschuss	für	die	Wahl	der	Vertreter	
für	die	Sonderschule.

Dem	Wahlausschuss	für	den	Bereich	der	Haupt-
schulen	 gehören	 aus	 jedem	 Stadt-	 und	 Land-
kreis	zwei	gewählte	Vertreter	für	die	Hauptschu-
le	an.	Wählbar	sind	alle	Schülersprecher,	die	im	
Stadt-	oder	Landkreis	eine	entsprechende	Schu-
le	besuchen.	Die	Vertreter	und	ihre	Stellvertreter	
werden	 in	 jedem	 Stadt-	 und	 Landkreis	 jeweils	
von	den	Schülersprechern	der	Hauptschulen	ge-
wählt.	Die	 jeweilige	Schulaufsichtsbehörde	 lädt	
die	Schülersprecher	zu	der	Wahl	ein.	Den	Wahl-
ausschüssen	 der	 anderen	 Schularten	 gehören	
die	jeweiligen	Schülersprecher	der	Schulen	an.

Wählbarkeit 

Als	Mitglied	in	den	Landesschülerbeirat	kann	ge-
wählt	werden,	wer	zur	Zeit	der	Wahl	Mitglied	des	
Schülerrats	einer	Schule	der	Schulart	ist,	die	der	
Gewählte	im	Landesschülerbeirat	vertreten	soll.

Was passiert am Wahltag?

•	 Anreise	nach	Karlsruhe
•	 Begrüßungsveranstaltung
•	 Trennung	nach	Schularten	zu	den	

Wahlgängen
•	 Vorstellung	der	Kandidatinnen	und	

Kandidaten
•	 Wahl	des	LSBR-Mitglieds
•	 Wahl	des	Stellvertreters
•	 Schlussveranstaltung
•	 Abreise

Anmerkung der SMV - Info - Redaktion

Das	Regierungspräsidium	Karlsruhe	plant,	die	
Wahlen	zum	nächsten	Landesschülerbeirat	an	
folgenden	Terminen	durchzuführen:

Mittwoch, 20. Januar 2010 (GY, BS)
und
Mittwoch, 27. Januar 2010 (HS, RS, SS) 

Dauer: jeweils ca. 10.00 – 13.00 Uhr

	
Zum	Nachlesen:
Schulgesetz	§	69	f
SMV	-	Verordnung
Rechte und Pflichten der SMV in Baden-
Württemberg	(H.-H.	Werner	/	K.	Greulich)
S.	38	ff

Übersicht

Die	 Übersicht	 auf	 der	 folgenden	 Seite	 veran-
schaulicht	die	Struktur	des	Landesschülerbeirats	
und	verdeutlicht	den	Wahlvorgang.		
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Der	Aufbau	des	Landesschülerbeirates	

Schüler

wählen 

Klassensprecher der einzelnen Klassen 

bilden

Mitglieder des Schülerrates 

wählen 

Schülersprecher der einzelnen Schulen 
wählbar	ist	jeder	Schüler	der	jeweiligen	Schule	

 bilden

Schulartbezogene Wahlausschüsse 

Sonderschule	

Förderschule	
Hauptschule	 Realschule	 Gymnasium	

Berufliches
Gymnasium	

Berufsober-
schule

Berufskolleg

Berufl.	Schule	

Berufsfachschule

Fachschule	

In	den	4	Regierungspräsidien	Freiburg,	Karlsruhe,	Stuttgart	und	Tübingen	werden	schulartbezogene	
Wahlen	durchgeführt.	Nur	ein	Schülersprecher	pro	Schule	ist	stimmberechtigt.

wählen 

Landesschülerbeirat Baden-Württemberg 
Bestehend	aus	je	1	Mitglied	und	1	Stellvertreter	pro	Schulart	und	Regierungspräsidiumsbereich,	
also	insgesamt	24	Mitglieder	und	24	Stellvertreter.	Wählbar	ist	jedes	Mitglied	eines	Schülerrates.	

wählt wählt wählt 

Vorsitzenden 
und Vorstand 

8 Mitglieder in den 
Landesschulbeirat 

3 Delegierte in die 
Bundesschülerkonferenz

Der Aufbau des Landesschülerbeirates
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Aus der Arbeit des LSBR 

DIE SITZUNGEN
Eine	 intensive	Arbeitsphase	 lag	und	 liegt	hinter	
und	vor	dem	Landesschülerbeirat.	Der	LSBR	ist	
ein	 Beratungsgremium	 des	 Kultusministeriums,	
kann	aber	auch	eigene	Projekte	umsetzen.
Neue	Verordnungen	und	Gesetzesentwürfe,	die	
zum	Schuljahr	2009/2010	in	Kraft	 treten	sollen,	
kommen	jetzt	in	die	Beratungsgremien	zur	Anhö-
rung. Die Plenumssitzungen des LSBR finden in 
der	Regel	in	Stuttgart	statt.	Auf	der	Tagesordnung	
stehen	vor	allem	die	Vorlagen	des	Ministeriums	
sowie	 der	 gegenseitige	 Informationsaustausch	
über	die	aktuelle	Arbeit.	Oft	werden	auch	aktuel-
le	bildungspolitische	Entwicklungen	aufgegriffen	
und	debattiert,	so	dass	eine	Stellungnahme	des	
LSBR	formuliert	werden	kann.

Dazu	 ein	 paar	 Beispiele	 (Auszug	 aus	 dem	
„Newsletter“*	des	LSBR)	:

Mittwochnachmittag frei!
Alle	Achtklässler	 aufgepasst:	 Mittwochnachmit-
tag	wird	es	 in	Zukunft	keine	Mittagschule	mehr	
für euch geben, da so Zeit für Konfirmanden- 
bzw-	Firmunterricht	geschaffen	wird.

Der Landesschülerbeirat auf seiner zweitägigen 
Sitzung in Langenhard / Lahr
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Gymnasiales	Lehramtstudium
Das	gymnasiale	Lehramtstudium	wurde	nun	re-
formiert:	So	wird	in	Zukunft	der	Pädagogikanteil	
gestärkt.	

Weitere	Anhörungen	fanden	statt	z.B.
− zum Orientierungsplan zur Weiterent-

wicklung	des	Kindergartens
− zur Werkrealschule
− zum Erreichen der Fachhochschulreife

Intensives Arbeiten in der Hütte bei Langen-
hard.

Demnächst	 werden	 die	 Newsletter	 mit	 aktuel-
len	Infos	und	Stellungnahmen	des	LSBR	an	alle	
Schulen	 in	 Baden-	 Württemberg	 	 per	 Fax	 ver-
sandt.
Der	Landesschülerbeirat	ist	Mitglied	in	der	Bun-
desschülerkonferenz.	In	mehrtägigen	Sitzungen	
auf	Bundesebene	hat	der	LSBR	seine	Vorstellun-
gen	und	Beschlüsse	eingebracht.	Er	wird	auch	
aktiv	 den	 kommenden	 Bundesschülerkongress	
organisieren.

BERATUNG	-	UNTERSTÜTZUNG	-	
BEGLEITUNG	

Der	LSBR	versucht	so	oft	wie	möglich	auf	den	
BAG-	oder	SMV-	Tagungen	präsent	zu	sein	und	
den	Kontakt	zur	Basis	zu	halten.	Viele	Anfragen	
werden	 per	 E-Mail	 oder	 per	 „Kontaktformular“	
(www.lsbr.de)	bearbeitet.

Der LSBR tagt in Stuttgart.

Ein	einschneidendes	Erlebnis	war	der	Amoklauf 
in Winnenden.	Hierzu	bekam	der	LSBR		Anfra-
gen	und	Beileidsbekundungen	von	Landesschü-
lervertretungen	aus	ganz	Deutschland.	Am	Tag	
danach	war	Herr	Staatssekretär	Wacker	bei	der	
Sitzung	des	LSBR,	um	mit	den	Landesschüler-
vertetern	über	diese	Tat	zu	sprechen	und	ihnen	
für	die	Verarbeitung	des	schrecklichen	Gesche-
hens	die	Unterstützung	des	Kultusministeriums	
anzubieten.	

Ein Auszug aus der Pressemitteilung des 
LSBR zum Amoklauf: 
[...]	 Der	 Landesschülerbeirat	 als	 ständige	 Ver-
tretung	 der	 Schülerinnen	 und	 Schüler	 im	 Land	
Baden	–	Württemberg	 ist	zutiefst	betroffen	und	
schockiert	über	die	Geschehnisse	an	der	Albert-
ville–Realschule	in	Winnenden.	Für	den	Landes-
schülerbeirat	 ist	 diese	Tat	absolut	 unbegreifbar	
und	 in	 ihrer	 Schrecklichkeit	 nicht	 zu	 erfassen.	
Wir	 sind	 sprachlos	 vor	 Schock	 und	 Entsetzen	
und	 möchten	 unser	 tiefes	 Mitgefühl	 mit	 allen	
Betroffenen	aussprechen.	Für	uns	 ist	nicht	vor-
stellbar,	wie	groß	der	Schmerz	und	Schock	de-
rer	sein	muss,	die	diese	Tat	hautnah	miterleben	
mussten	[...]
[...]	 Wir	 sind	 uns	 bewusst,	 dass	 ein	 solcher	
Vorfall	 auch	 viele	 politische	 Diskussionen	 um	
Schule	 und	 Gewaltprävention	 in	 der	 Schule	
mit	 sich	 bringt.	An	 diesen	 Diskussionen	 möch-
te	sich	der	Landesschülerbeirat	aktiv	beteiligen.	
Wir	sind	dagegen,	dass	in	diesen	Diskussionen	
der	Schwerpunkt	auf	Kontroll-	und	Verbotsmaß-
nahmen	 an	 den	 Schulen	 gelegt	 wird,	 sondern	
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Württemberg.	

Ein Workshop von „Veni-vidi-vici“ in Karlsruhe.

Auf	Grund	des	speziell	 für	die	Schülersprecher	
zusammengestellten	 Workshopangebotes	 und	
der	 darauffolgenden	 Podiumsdiskussion	 war	
das	Seminar	voll	belegt.	Morgens	besuchten	die	
über	siebzig	begeisterten	Teilnehmer	Workshops	
zu	folgenden	Themen:	

Rhetorik

In	 diesem	 Workshop	 erfahren	 die	 Teilnehmer	
mehr	über	das	Geheimnis	der	Rhetorik.	Sie		ler-
nen	Sitzungen	zu	leiten,	Diskussionen	zu	führen,	
sich	 klar	 auszudrücken	 und	 andere	 von	 einer	
Sache	zu	überzeugen.

Schule und Wirtschaft

Hier	 lernen	 die	 Teilnehmer	 	 bestehende	 Netz-
werke	zwischen	Schule	und	Wirtschaft	kennen.	
Sie		erfahren,	welche	Möglichkeiten	eine	Vernet-
zung	 mit	 der	 Wirtschaft	 bietet,	 und	 wie	 sie	 als	
SMV	solch	ein	Netzwerk	für	ihre	Schüler	nutzen	
können.	Es	werden	Netzwerke	gezeigt,	in	denen	
Schulen	 und	 Wirtschaftsvertreter	 gemeinsam	
diskutieren.

	

SMV Basics

In	diesem	Workshop	wird	die	SMV	Arbeit	genau-
er	erläutert.	Hier	werden	sowohl	die	rechtlichen	
Grundsätze	als	auch	praktische	Tipps	zur	Veran-

sehen	 die	 Möglichkeiten	 zur	 Prävention	 viel-
mehr	 darin,	 dass	 mit	 mehr	 Schulsozialarbeit	
und	 der	 Forderung	 einer	 „Hinschau	 –	 Kultur“	
die	 Kommunikation	 und	 das	 Gemeinschafts-
gefühl	 an	 Schulen	 gestärkt	 werden.	 [...]	 Seit	
Jahren	 setzen	 wir	 uns	 für	 eine	 menschlichere	
Schule	ein,	an	der	ein	respektvoller	und	freund-
schaftlicher Umgang miteinander gepflegt wird.	
Durch	Präventivmaßnahmen	sollen	unserer	Mei-
nung	nach	Schüler	 im	kommunikativen	Bereich	
gestärkt	 und	 zwischenmenschliche	 Beziehun-
gen	gefördert	werden	[...]

Felix Kiesele 
(Vorsitzender des LSBR)  

Um	die	Interessen	des	LSBR	auch	in	der	Öffent-
lichkeit	bekannt	zu	machen,	hat	der	LSBR	zwei	
Pressekonferenzen	im	Landtag	durchgeführt	.

	
PROJEKTE UND AUSSCHÜSSE

Über	 die	 alltägliche	Arbeit	 	 hinaus	 werden	 die	
Grundlagen	und	Konzepte	für	die	eigenen	Pro-
jekte	des	Landesschülerbeirats	geschaffen	und	
in	die	Tat	umgesetzt.
Die	 Ausschüsse	 des	 Landesschülerbeirats	 be-
arbeiten	einzelne	Themenbereiche.	So	kann	die	
Arbeit des Gremiums effizienter organisiert wer-
den.	Die	Ausschüsse	werden	vom	Plenum	des	
LSBR	eingesetzt.	Ihre	Beschlüsse	müssen	vom	
Plenum	bestätigt	werden.	Zur	Zeit	gibt	es	Aus-
schüsse	für	folgende	Themenbereiche:

•	 Schulpädagogik	
•	 Ganztagesschule	
•	 Landesschülerkongress	
•	 Internetarbeit	
•	 Bildung	für	Nachhaltige	Entwicklung	
•	 Marketing	&	Promotion
	

Die	Projektreihe	„Veni,	Vidi,	Vici“
Der	 LSBR	 hat	 am	 05.02.2009	 die	 Projektreihe	
„Veni,	Vidi,	Vici-	Die	SMV	als	Start	in	deine	Kar-
riere“	erfolgreich	im	Regierungspräsidium	Karls-
ruhe	 gestartet.	 Das	 Seminar	 für	 alle	 Schüler-
sprecher	des	Regierungsbezirks	Karlsruhe	war	
das	erste	der	insgesamt	vier	Seminare	in	Baden	
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staltungsorganisation	gegeben.
	
Am	Nachmittag		wurde		angeregt	mit	den	Land-
tagsabgeordneten	 MDL	 Johannes	 Stober	 von	
der	SPD	aus	Karlsruhe	und	MDL	Joachim	Köß-
ler	von	der	CDU	aus	Bretten	diskutiert.	„Wir	wol-
len	mehr	Podiumsdiskussionen“	lautete	das	ein-
stimmige	Echo	der	Schülersprecher	nach	dem	
anstrengenden,	aber	informativen	und	besonde-
ren	Tag.

„Veni-vidi-vici“: Podiumsdiskussion

(Eine	 Dokumentation	 des	 Projektes	 ist	 auf	 der	
LSBR- Homepage zu finden.)

Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

Der	8.	Landesschülerbeirat	beabsichtigt	mit	der	
INFO-MAPPE	„Bildung	für	Nachhaltige	Entwick-
lung“	 ein	 Thema,	 das	 bisher	 bei	 den	 Schüle-
rinnen	 und	 Schülern	 der	 baden-	 württembergi-

schen	Schulen	wenig	bekannt	ist,	stärker	in	die	
Aktivitäten	 der	 SMVen	 einzubinden.	 Sie	 sollen	
am	exemplarischen	Beispiel	erfahren,	wie	diese	
Themen	in	ihre	Arbeit	erfolgreich	eingebaut	wer-
den	können.
Ausgehend von der Begrifflichkeit „UN-Dekade“ 
und	 ihrer	 Zielsetzung	 steht	 die	 Umsetzung	 vor	
Ort	 an	 den	 Schulen	 sowie	 die	 Konkretisierung	
von	Projekten	durch	die	Schülerinnen	und	Schü-
ler	im	Vordergrund.	Zwar	betreiben	einige	Schu-
len	Projekte,	die	BNE-Themen	enthalten,	jedoch	
ist	den	Schülerinnen	und	Schülern	der	Bezug	zur	
UN-Dekade	und	dem	daraus	folgenden	Bestre-
ben	 der	 „Bildung	 für	 nachhaltige	 Entwicklung“	
nicht	bewusst.
Die	INFO-	MAPPE	wird	allen	Schulen	in	Baden-
Württemberg	zur	Verfügung	gestellt.	Gleichzeitig	
soll	diese	als	Grundlage	für	die	Lehrerfortbildung	
an	 den	 staatlichen	 Akademien	 sowie	 bei	 den	
Seminaren	 und	 Bezirksarbeitsgemeinschaften	
der	SMV	dienen.	Der	Landesschülerbeirat	wird	
zusätzlich	 durch	 Initiierung	 von	Anträgen	 dafür	
sorgen,	dass	dieses	Thema	nachhaltig	im	Schul-
gesetz,	 der	 SMV-Verordnung	 und	 in	 den	 Lehr-
plänen	verankert	wird.

Lars Wahnschaffe 
(stellv. Vorsitzender LSBR) u.a.

DER 7. LANDESSCHÜLERKONGRESS

Der	 7.	 Landesschülerkongress	 für	 alle	 Schüle-
rinnen	 und	 Schüler	 in	 Baden-Württemberg	 ist	
in Planung und wird stattfinden in Bühl / Baden 
vom	27.	bis	28.	November	2009.	
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LSBR- WAHLEN 2010

2010	 wird	 der	 neue	 Landesschülerbeirat	 ge-
wählt.	Nach	zweijähriger	Tätigkeit	endet	am	31.	
März	2010	die	Amtszeit	des	derzeitigen	Landes-
schülerbeirats. Im Januar 2010 finden die Wah-
len	zum	9.	LSBR	statt.	
Näheres	siehe	Artikel	„Die	Wahlen	zum	9.	Lan-
deschülerbeirat	2010“.

DER LSBR ALS PARTNER VON PROJEKTEN
Folgende Projekte unterstützt der LSBR:

Mathe-LV 
 
Das	Mathe-Lernverzeichnis	www.mathelv.net	ist	
ein	kostenloser	Service	von	Studenten	der	Uni-
versität	Freiburg.	Auf	der	 Internetplattform	kön-
nen	Schüler	sich	optimal	auf	ihr	Abitur	oder	auf	
ihren	 Realschulabschluss	 vorbereiten,	 indem	
sie	 entweder	 Originalprüfungsaufgaben	 lösen	
oder	 sich	 im	 Übungsblattgenerator	 individuell	
Übungsblätter	 zusammenstellen.	 Somit	 kann	
man	sich	auf	selbst	gewählte	Bereiche	durch	in-
tensives	Üben	vorbereiten.
	 	
Young for Young 

„Young	for	Young	-	Jugendliche	für	Jugendliche“	
heißt	das	Motto	der	Gruppe	von	neun	Auszubil-
denden	aus	Stuttgart.	Mit	ihrem	Projekt	„10	Se-
kunden	Todeskampf“	wollen	sie	die	Schüler	Ba-
den-Württembergs	auf	ein	immer	akuter	werden-
des	Problem	aufmerksam	machen:	die	Gefahren	
für	Jugendliche	im	Straßenverkehr.	Vom	Rasen	
über	gefährliches	Überholen	bis	hin	zum	Fahren	
unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss wird in dem 
Projekt	mit	Fakten,	Bildern	und	Videos	auf	diese	
Probleme	aufmerksam	gemacht.	Das	Besonde-
re	daran	 ist,	dass	die	Schüler	mit	eingebunden	
werden	 und	 selbst	 ihre	 Erlebnisse	 ansprechen	
können.	Somit	will	die	Gruppe		erreichen,	dass	
sich	die	Jugendlichen	Gedanken	über	dieses	lei-
der	oft	vernachlässigte	Thema	machen.	Großer	

Zuspruch	kommt	von	den	Schulen	 in	und	 rund	
um	Hannover,	 in	denen	das	Projekt	bereits	seit	
zwei	Jahren	durchgeführt	wird.	
Nun	möchte	man	auch	in	Stuttgart	denselben	Er-
folg	erzielen	und	damit	vielleicht	auch	langfristig	
etwas	bewirken.	„Jeder	kennt	das	Problem,	jeder	
weiß,	dass	er	 selbst	Opfer	werden	könnte	und	
doch	sterben	 immer	noch	drei	 Jugendliche	pro	
Tag	im	Straßenverkehr.	Wir	können	die	Schüler	
nicht	 davon	 abhalten,	 die	 Risiken	 einzugehen,	
aber	wir	können	sie	zum	Nachdenken	bringen.	
Und	wenn	in	Zukunft	nur	einer	von	Tausend	nicht	
mehr unter Alkoholeinfluss Auto fährt, weil er sich 
an	unser	Projekt	erinnert,	ist	es	doch	schon	ein	
Riesenerfolg	und	ein	erster	Schritt.“	(André	Stru-
we,	Leiter	Young	for	Young	in	Stuttgart)
Die	 Mitarbeiter	 dieses	 Projekts	 kommen	 auf	
Wunsch	in	die	Schulen.	Kontakt	unter:	
andre_struwe@hotmail.de	oder	über	www.lsbr.de

Carola Folkowski 
(Beauftragte des Kultusministeriums für den 
LSBR)

Internetplattform für Schülerzeitungen

Der	Landesschülerbeirat	(LSBR)	beliefert	Schü-
lerzeitungen	mit	aktuellen	Berichten.	Der	LSBR	
hat	 eine	 Plattform	 eingerichtet,	 auf	 der	 sich	
Schülerzeitungen	 registrieren	 können.	 Sie	 be-
kommen	dann	monatlich	einen	aktuellen	Bericht	
des	LSBR	für	die	eigene	Schülerzeitung.	
Mehr	unter	www.schuelerzeitung.lsbr.de
Quelle:	SchulNews	online;	Ausgabe	18;	Kultus-
ministerium	Baden-Württemberg
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Wie kann eine SMV ihr Geld sinnvoll 
ausgeben?

1.	 	Zur	Anschaffung	der	nötigen	Literatur	SMV-
Handbuch	(Herausgeber:	Landesschüler-
beirat	und	Schülernachrichtendienst	BW)

 Rechte und Pflichten der SMV in Baden- 
	 Württemberg	(CD-ROM)
	 Zipp-Zapp	-	Das	Praxisbuch	der	SMV	und		
	 Jugendarbeit	(CD-ROM)
	 Schulgesetz	für	Baden-Württemberg	mit		
	 Kommentar
	 Die	ersten	drei	Titel	sind	über	die	Internet-	
	 seite	www.smv-bw.de	unter	der	Rubrik		 	
	 „SMV-Bücher/Schriften“	erhältlich.

2.	 	Um	 Papier	 und	 Schreibmaterial	 zu	 kaufen	
für	 Protokolle	 Erfahrungsberichte	 und	 Infos	
(am	schwarzen	Brett)

3.	 	Um	SMV-Ordner	(Hefte)	anzuschaffen	(evtl.	
für	jede	Klasse)	in	dem	alle	wichtigen	SMV-
Angelegenheiten	abgeheftet	werden

4.	 	Um	 Wochenendseminare	 oder	 mehrtägige	
Schülerratssitzungen zu finanzieren oder 
mitzufinanzieren

5.	 Um	Referenten	für	Vorträge	einzuladen

6.	 	Für	 die	 Durchführung	 von	 SMV-Veran-
staltungen	und	-Fahrten

7.	 	Um	Reisekosten	für	den	Schülersprecher	zu	
übernehmen

8.	 Für	die	Kosten	von	Hobbynachmittagen

9. Für den Schülerratsausflug

Finanzen
Eine gut funktionierende SMV braucht Geld
Wie	eine	SMV	ihr	Geld	ausgibt,	das	wollen	wir	euch	nicht	vorschreiben,	aber	ein	paar	Ratschläge	
seien	erlaubt,	vor	allem	aber	ein	paar	Tipps,	wie	 G e l d 	in	die	Kasse	kommt.

Wie kommt nun das Geld ins Haus?

1.	 	Freiwillige	 Beiträge	 der	 Schüler	 (Umlage)	
Spenden	der	Eltern

2.	 Zuwendungen	seitens	des	Schulträgers

3.	 	Gewinnbeteiligung	 am	 Verkauf	 von	 Geträn-
ken	und	Backwaren

4.	 	Verkauf	 von	 Schreibwaren	 (z.B.	 Hefte	 aus	
Umweltschutzpapier,	Backwaren	o.ä.)

		 	(Hinweis:	 Der	 Verkauf	 darf	 allerdings	 nicht	
regelmäßig	sein,	da	die	SMV	kein	Gewerbe-
treibender	sein	darf)

5.	 Flohmarkt,	Bazar,	Schulfest

6.	 	Eintrittsgelder	 bei	 Veranstaltungen	 aller	 Art	
(Discos	usw.)

7.	 Fundbörse	(Versteigerung)

Gesetzliche	Bestimmungen	zur	Finanzierung	der	
SMV:	§19	und	§20	der	SMV-Verordnung
Es	gäbe	noch	viele	Möglichkeiten	 für	die	SMV,	
Geld	 locker	 zu	 machen,	 doch	 unterliegt	 die	 Fi-
nanzierung	der	SMV	ganz	strengen	Bestimmun-
gen:

1.	 	So	 dürfen	 z.B.	 die	 freiwilligen	 Beiträge	 von	
Schülern	ab	der	5.	Klasse	nur	im	Benehmen	
mit	dem	Elternbeirat	erhoben	werden.

2.		 	Wenn	es	auch	heißt,	dass	Geld	nicht	stinkt,	
so	 darf	 die	 SMV	 aber	 keine	 Zuwendungen	
annehmen,	 deren	 Zweckbestimmung	 der	
Aufgabe	der	Schule	und	der	SMV	widerspre-
chen (das wäre versuchte Beeinflussung 
durch	 Geldmittel).	 Bei	 der	 Annahme	 von	
Geldern	 entscheidet	 der	 Verbindungslehrer	
-	wenn	dieser	Bedenken	hat,	der	Schulleiter.
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3.		 	Der	Schülerrat	wählt	zwar	 für	die	Dauer	ei-
nes	 Jahres	 einen	 Kassenverwalter,	 doch	
müssen	die	Kassengeschäfte	über	ein	Konto	
bei	einer	Bank	oder	Sparkasse	abgewickelt	
werden.

4.		 	Da	 die	 Schüler	 des	 Schülerrats	 an	 Haupt-
schulen,	 Realschulen	 und	 Sonderschulen	
meist	 noch	 nicht	 voll	 geschäftsfähig	 sind,	
bedürfen alle Beschlüsse mit finanziellen 
Auswirkungen	der	Zustimmung	des	Verbin-
dungslehrers.	 Er	 kann	 die	 Zustimmung	 nur	
verweigern, wenn die finanzielle Deckung 
nicht	gewährleistet	ist,	oder	wenn	die	Gelder	
nicht	 für	 Zwecke	 der	 SMV	 verwendet	 wer-
den.

5.		Die	 Kasse	 des	 Schülerrats	 wird	 in	 jedem	
Schuljahr	 mindestens	 einmal	 von	 zwei	 Kas-
senprüfern	 geprüft,	 von	 denen	 mindestens	
einer	der	Erziehungsberechtigte	eines	Schü-
lers	der	Schule	sein	muss.	Diese	Kassenprü-
fer	werden	vom	Schülerrat	 im	Einvernehmen	
mit	dem	Elternbeirat	bestimmt.	Kommt	keine	
Einigung	zustande,	bestimmt	der	Schulleiter.	
Die	 Kassenprüfer	 berichten	 nach	 einer	 Kas-
senprüfung	dem	Schulleiter,	dem	Elternbeirat	
und	dem	Schülerrat.

Kontoführung
Für	 die	 SMV	 muss	 gemäß	 SMV-Verordnung	
§20(2)	ein	Konto	bei	einem	Geldinstitut	eröffnet	
werden,	um	die	Kassengeschäfte	abzuwickeln.	
Dieses	Konto	kann	nicht	auf	den	Namen	einer	
Schule	geführt	werden.	Folglich	muss	das	Konto	
von	einer	 sogenannten	natürlichen	Person,	die	
mindestens	18	Jahre	alt	ist,	eröffnet	werden.
Aber	 was	 geschieht,	 wenn	 der	 Kontoinhaber	
Schulden	 hätte	 oder	 gepfändet	 würde?	 Oder	
wenn	 der	 Kontoinhaber	 mit	 seinem	 eigenen	
Geld	 dafür	 aufkommen	 müsste,	 dass	 die	 SMV	
das	Konto	überzogen	hat?
Um	das	zu	verhindern	wird	ein	„Konto	auf	Gut-
habenbasis“	 gewählt,	 auch	 „Mindestkonto“	 ge-
nannt.	 Dann	 achtet	 die	 Bank	 darauf,	 dass	 nie	
mehr	Geld	abgehoben	werden	kann,	als	auf	dem	
Konto	 ist.	Schulden	bei	der	Bank	sind	so	nicht	
möglich.

Zudem	sollte	dieses	Konto	unbedingt	 den	Ver-
merk	 „auf	 fremde	 Rechnung“	 tragen,	 da	 sonst	
evtl.	anfallende	Zinsgewinne	vom	Kontoinhaber	
mit	seinen	sonstigen	Einkünften	versteuert	wer-
den	müssten.	Dabei	kann	man	mit	dem	Zusatz	
„Konto	 der	 Schülermitverantwortung“	 und	 dem	
Schulnamen	angeben,	wem	das	Geld	gehört.	Im	
Falle	 einer	 Überschuldung	 des	 Kontoinhabers	
und	 einer	 Pfändung	 seiner	 Guthaben	 würde	
solch	ein	Konto	nicht	zum	pfändbaren	Guthaben	
gerechnet	und	das	Geld	bliebe	der	SMV	erhal-
ten.
Kontoinhaber	sollte	am	besten	einer	der	Verbin-
dungslehrer	sein.	Verbindungslehrer	sind	in	der	
Regel	länger	an	der	Schule	als	die	Schülerspre-
cher	oder	die	Kassenwarte	der	SMV.
Aber	 wie	 kommen	 die	 Schüler	 dann	 an	 das	
Geld,	ohne	immer	den	Verbindungslehrer	bitten	
zu	müssen?	Wenn	die	SMV	festgelegt	hat,	wer	
über	das	Geld	verfügen	darf,	werden	in	der	Bank	
die	Namen	und	Unterschriften	der	ausgewählten	
Schüler	hinterlegt.	Sie	müssen	dafür	mindestens	
7	Jahre	alt	sein	und	können	sogar	eine	Bankkar-
te	 mit	 Geheimnummer	 für	 den	 Geldautomaten	
bekommen.
Das	 Ganze	 ist	 gar	 nicht	 so	 kompliziert,	 wie	 es	
klingt.	Ein	Besuch	bei	der	Bank	und	etwa	eine	
Stunde	Zeit	reichen	aus.
Die	 Vorteile	 liegen	 auf	 der	 Hand:	 Der	 Verbin-
dungslehrer	 hat	 die	Möglichkeit,	Einblick	 in	die	
finanziellen Geschäfte der SMV zu nehmen. Das 
sollte	er	auch.	Und	die	Schüler	können	trotzdem	
eigenständig	 auf	 das	 Geld	 zugreifen	 und	 zum	
Wohle	der	SMV	damit	wirtschaften.

Christoph Hagel, Thomas Heckmann
SMV-Beauftragte
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Wieviele Personen müssen bei einer SMV-
Veranstaltung Aufsicht führen?

Nach	 §	 14	 SMV-VO	 sind	 Veranstaltungen	 der	
SMV	Schulveranstaltungen,	die	der	Aufsicht	der	
Schule	unterliegen.		Der	Schulleiter	muss	einer	
Veranstaltung	 widersprechen,	 wenn	 nicht	 für	
hinreichend	Aufsicht	gesorgt	werden	kann	(§	14	
Abs.	 2	 S.	 3	 Nr.	 4).	 Die	Ausübung	 der	Aufsicht	
richtet	sich	nach	der	Art	der	Veranstaltung	und	
ganz	wesentlich	nach	dem	Alter	der	Schülerinnen	
und Schüler. Für die Aufsichtspflicht der Schule 
gegenüber	 Schülern	 hat	 das	 Kultusministerium	
im	 Hinblick	 auf	 die	 nach	 Alter	 der	 Schüler,	
Schulart	 oder	 Einzugsbereich	 der	 Schule	
unterschiedlichen	 Verhältnisse	 bewusst	 keine	
näheren	Vorschriften	erlassen,	so	dass	es	auch	
keine	festen	Zahlen	von	Aufsichtspersonen	gibt.	
(Anm.	d.	Red.:	Weitere	 Informationen	zu	SMV-
Veranstaltungen	enthält	der	Artikel	„Keine	Angst	
vor	SMV-Veranstaltungen“	im	SMV-Info	37)

	
Kann die Redaktion einer Schülerzeitung 
Rechnungen für Werbeanzeigen stellen?

Grundsätzlich	muss	 die	 Schülerzeitschrift	 ein	
eigenes	Konto	haben.	Hier	sollte	entsprechend	
den	Vorgaben	wie	bei	einem	SMV-Konto	verfah-
ren	 werden.	Nähere	 Hinweise	 zur	 Einrichtung	
eines	 solchen	 Kontos	 sind	 in	 dieser	 Ausgabe	
des SMV-Info im Artikel „Finanzen“ zu finden. 
Dann	könnte	beispielsweise	der	Kassenwart	der	
Schülerzeitschrift	 Rechnungen	 für	 die	 Schüler-
zeitschrift	stellen.
Eine				weitere	Möglichkeit					ist,	dass		die	Heraus-
geber	 einer	 Schülerzeitschrift	eine	 Gesellschaft	
bürgerlichen	 Rechts	 (GbR)	 darstellen	 und	 dar-
über	die	Schülerzeitschrift	dann	auch	im	Rechts-
verkehr	 auftreten	kann.	Eine	 Schülerzeitschrift	
ist	 ein	 Produkt	 von	 Privatpersonen,	 ohne	 dass	

FAQ
Und hier noch Antworten auf zwei Fragen, die häufig gestellt wurden:

sie	selbst	 im	Rechtsverkehr	 tätig	werden	kann.	
Das	können	eben	die	verantwortlichen	Personen	
(Herausgeber,	 Kassenwart	 etc.)	 in	 einer	 GbR	
übernehmen.	Da	die	verantwortlichen	Personen	
im	Laufe	der	Jahre	immer	wieder	wechseln	und	
in	der	Regel	auch	die	Rechtsfähigkeit	der	Schü-
lerzeitung	nicht	erforderlich	ist,	ist	die	Gründung	
und	Fortführung	einer	Gesellschaft	bürgerlichen	
Rechts	im	Verhältnis	zum	Nutzen	recht	aufwän-
dig.
Eine	 lohnenswerte	 Lektüre	 ist	 in	 dem	 Zusam-
menhang	auch	die	Verordnung	des	Kultusmini-
steriums	über	die	Schülerzeitschriften.	Die	wurde	
zwar	im	Jahre	2005	aufgehoben,	aber	es	wird	im	
Landesgesetzblatt	 ausdrücklich	 vermerkt,	 dass	
das	Kultusministerium	damit	nicht	den	Inhalt	der	
Verordnung	selbst	in	Frage	stelle.	Es	war	ledig-
lich	im	Rahmen	der	Entbürokratisierung	politisch	
entschieden	 worden,	 dass	 hierzu	 eine	 Rege-
lung	nicht	notwendig	sei.	Die	Verordnung	enthält	
wichtige	informative	Hinweise	zur	presserechtli-
chen	Verantwortung,	zu	Haftungsfragen	und	zur	
Kassenführung.	
[siehe	Verordnung	des	Kultusministeriums	über	
Schülerzeitschriften	 vom	 8.	Juni	 1976	 (K. u. U. 
S. 1181/1976);	 (mit	 Wirkung	 vom	 01.08.2005	
aufgehoben)]
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Bezirksarbeitsgemeinschaften BAG

BAG - Termine für Gymnasien

Bezirk I	(Ladenburg,	Mannheim):		
Mittwoch,	den 02.12.2009,	14.30-16.30	Uhr	im	Johann-Sebastian-Bach-Gymnasium	Mannheim.

Bezirk II	(Bammental,	Eppelheim,	Hemsbach,	Heidelberg,	Hockenheim,	Ladenburg,	Neckargemünd,	
Sandhausen,	Schriesheim,	Schwetzingen,	Walldorf,	Weinheim,	Wiesloch):	
Mittwoch,	den	21.10.2009,	11.00-13.00	Uhr	im	Kurpfalz-Gymnasium	Schriesheim.

Bezirk III (Bretten,	Bruchsal,	Neckarbischofsheim,	Östringen,	Philippsburg,	Sinsheim):	
Mittwoch,	den	16.12.2009,	10.00-12.00	Uhr	 im	Adolf-Schmitthenner-Gymnasium	Neckarbischofs-
heim.

Bezirk IV	(Adelsheim,	Buchen,	Eberbach,	Mosbach,	Neckarelz,	Osterburken):	
Mittwoch,	den	02.12.2009,	10.00-12.00	Uhr	im	Ganztagsgymnasium	Osterburken.

Bezirk V (Ettlingen, Karlsbad, Karlsruhe, Pfinztal, Rheinstetten, Stutensee): 
Mittwoch,	den	21.10.2009,	15.00-17.00	Uhr	im	Max-Planck-Gymnasium	Karlsruhe

Bezirk VI (Altensteig,	Calw,	Dornstetten,	Freudenstadt,	Horb,	Königsbach,	Maulbronn,	Mühlacker,	
Nagold,	Neuenbürg,	Pforzheim,	Remchingen,	Wildbad):	
Mittwoch,	den	04.11.2009,	09.30-12.30	Uhr	im	Reuchlin-Gymnasium	Pforzheim.

Bezirk VII	 (Alpirsbach,	Baden-Baden,	Baiersbronn,	Bühl,	Durmersheim,	Gaggenau,	 	Gernsbach,	
Rastatt):	
Mittwoch,	den 04.11.2009,	14.00-16.00	Uhr	im	Richard-von-Weizäcker-Gymnasium	Baiersbronn.

Die	 endgültigen	 Termine	 sowie	 die	 Tagungsthemen	 sind	 dem	 Erlass	 des	 Regierungspräsidiums	
Karlsruhe	zu	entnehmen,	welcher	an	die	Schulen	verschickt	wird.	
(siehe	auch:	www.smv-rpk.de.vu)




